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Vorwort zur 3. Auflage

In den vier Jahren seit Erscheinen der zweiten Auflage dieses Handbuchs haben sich 
die gesetzlichen Grundlagen, die urheber- und filmrechtliche Rechtsprechung sowie 
Literatur erheblich geändert, so dass eine weitere Aktualisierung dieses Praxishand-
buchs erforderlich war.

Das Urheberrechtsgesetz wurde mit Wirkung zum 01.01.2008 durch das Zwei-
te Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft (dem so 
genannten Korb II) zugunsten der Verwerter geändert. Während bisher Verträge 
über die Einräumung von Nutzungsrechten für unbekannte Nutzungsarten an § 31 
Abs. IV. UrhG a.F. scheiterten, können derartige Rechtsgeschäfte nunmehr wirk-
sam geschlossen werden. Damit wurde einer der Grundpfeiler des deutschen Urhe-
berrechts gestürzt. Eine Übergangsregelung in § 137l UrhG erlaubt darüber hinaus 
auch die Nutzung von Werken auf unbekannte Nutzungsarten bei „Altverträgen“, 
d.h. Verträgen, die vor Inkrafttreten von Korb II geschlossen wurden. Diese Be-
stimmungen sind gerade im Bereich des Films aufgrund der zahlreichen neuen di-
gitalen Nutzungsmöglichkeiten, wie Video-on-Demand (VoD), Mediatheken und 
Filmdatenbanken, Internet- und IPTV sowie Mobile Entertainment („Handy-TV“) 
von erheblicher Bedeutung.

Neue höchstrichterliche Entscheidungen zum Persönlichkeitsrecht, wie „Esra“ 
(BVerfG 2007), „Contergan“ (BVerfG 2007), „Ehrensache“ (BVerfG 2007), „Rothen
burg“ (OLG Frankfurt 2006), „Caroline von Hannover“ (EGMR 2004, BVerfG 
2008) und „Klaus Kinski“ (BGH 2007) machten eine Überarbeitung des Kapitels 
über die Verletzung von Persönlichkeitsrechten im Film erforderlich, wie sie gera-
de im Bereich von Spielfilmdokumentationen („Dokufictions“) eintreten können. 
Im Anschluss an die „Alpensinfonie“-Entscheidung (BGH 2006) wurden auch die 
Abschnitte über die Verwendung von Musik im Film aktualisiert. Im Bereich der 
Filmförderung und -finanzierung ist auf die anstehende Novelle des FFG, den neu 
eingerichteten Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und den Fortfall wesentlicher 
steuerlicher Anreize bei Film- und Medienfonds hinzuweisen.

Im Rahmen der Neuauflage dieses Handbuchs sind alle für das Filmrecht we-
sentlichen Gesetzesänderungen in die Darstellungen eingearbeitet, damit sie bei der 
Planung und Gestaltung zukünftiger Vertragsverhältnisse berücksichtigt werden 
können. Rechtsprechung und Literatur wurden aktualisiert. Der praxisorientierte 
Aufbau des Handbuchs wurde beibehalten.

Hans-Jürgen Homann
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Einführung

Ein „Filmrecht“ als solches gibt es nicht; die rechtlichen Beziehungen der an einer 
Filmproduktion Beteiligten finden ihre Grundlage in den unterschiedlichsten Nor-
men und Gesetzen, wie dem Urheberrecht, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem in-
dividuellen und kollektiven Arbeitsrecht, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und 
dem Bildnisschutz, dem Kennzeichen- und Namensrecht, dem Wettbewerbsrecht, 
dem Rundfunk- und Medienrecht und nicht zuletzt in den verfassungsrechtlichen 
Garantien der Meinungs- und Kunstfreiheit.

Der Schwerpunkt des Buches liegt hierbei auf der Darstellung der urheber- und 
vertragsrechtlichen Beziehungen der beteiligten Film- und Fernsehschaffenden un-
tereinander und im Verhältnis zur Allgemeinheit. Ziel des Buches ist es, dem Le-
ser einen allgemeinverständlichen Überblick über die rechtlichen Grundlagen des 
Filmrechts zu geben, damit nach Möglichkeit bereits bei der Vertragsgestaltung 
Konflikte vermieden und Ansprüche gesichert werden können. Nur der Film- und 
Fernsehschaffende, der sich seiner Rechte und Ansprüche an seinen Werken oder 
Leistungen bewußt ist, kann diese auch gegenüber Vertragspartnern und Vertretern 
formulieren und durchsetzen.

Adressaten des Buches sind damit alle diejenigen Personen und Unternehmen, 
die im Film- und Mediengeschäft tätig sind und sich tagtäglich mit der Entwick-
lung, Produktion oder Auswertung von Film-, Fernseh- oder sonstigen Multimedia-
produktionen befassen, also z.B. Drehbuchautoren, Storyliner, Editoren, Übersetzer, 
Romanautoren, Produzenten, Producer, Regisseure, Schauspieler, Statisten, Kame-
raleute, Bühnenbildner, Techniker, Cutter, Toningenieure, Komponisten, Texter, 
Sounddesigner, Musiker, Arrangeure, Music-Supervisor, Musikverlage, Schauspie-
leragenturen, Verleih- und Vertriebsunternehmen, Kinobetreiber, Sendeunterneh-
men, Filmförderungen, Videofirmen, Merchandisingagenturen, Buchverlage, Schall-
plattenfirmen, Online-Dienste, Internet-Anbieter, Filmfonds, Investoren, Banken, 
Versicherungen und schließlich Justitiare sowie Rechtsanwälte.

Der Aufbau des Buches folgt dem natürlichen Gang einer Filmproduktion von 
der Stoffentwicklung über die Produktion bis zur Auswertung. Innerhalb der ein-
zelnen Kapitel werden die wesentlichen rechtlichen Fragen anhand konkreter Bei-
spielsfälle in verständlicher Form aufgearbeitet und es wird versucht, praxisnahe 
Lösungsansätze zu entwickeln.

In dem ersten Kapitel „Stoffentwicklung“ konzentriert sich die Darstellung auf 
die Rechtsbeziehungen zwischen den beteiligten Drehbuchautoren und dem Pro-
duzenten. Hier werden die Grundlagen des Urheberrechts an Werken dargestellt, 
wie z.B. die Schutzfähigkeit von Filmidee und Exposé, der Begriff des Autors, der 
Umfang und die Schranken des Urheberrechts am fertigen Drehbuch. Behandelt 
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werden aber auch die Rechte derjenigen Personen, die durch die Drehbucherstel-
lung verletzt werden können, wie z.B. Urheberrechte der Autoren benutzter Vorla-
gen, Bildnisschutz- und Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen sowie Marken- 
oder Kennzeichenrechte der Inhaber gewerblicher Schutzrechte. Schließlich werden 
die rechtlichen Fragen aufgezeigt, die bei der Vertragsgestaltung zu beachten sind; 
nach einer allgemeinen Einführung in das Vertragsrecht werden die Besonderheiten 
bei der Einräumung von Nutzungsrechten an urheberrechtlichen Werken sowie die 
wichtigsten Vertragstypen (Verfilmungsvertrag, Stoffentwicklungsvertrag und De-
piction Release) vorgestellt.

Im zweiten Kapitel „Produktion“ stehen die Rechtsbeziehungen zwischen den be-
teiligten Urhebern, ausübenden Künstlern, Lichtbildnern und dem Filmhersteller 
im Vordergrund. Hierbei werden insbesondere die Begriffe der Urheberschaft am 
Filmwerk sowie des Filmherstellers erläutert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der 
Darstellung möglicher Rechtsverletzungen im Zuge der Produktion, etwa bei der 
Verwendung von Filmausschnitten und Filmzitaten oder im Rahmen der Drehar-
beiten. Ausführlich erörtert werden die Frage der Zulässigkeit sogenannter Product-
Placements in Film- und Fernsehproduktionen sowie die Rechtsprobleme bei der 
Verwendung geschützter Musikwerke und ‑aufnahmen im Film. Schließlich wer-
den die wichtigsten Vertragswerke und Finanzierungsmodelle in der Produktion 
besprochen (Koproduktion mit anderen Filmherstellern, internationale Koproduk-
tion, Auftrags- und Gemeinschaftsproduktion mit Fernsehsendern, nationale und 
europäische Filmförderprogramme, Beteiligungsfinanzierung über Filmfonds und 
Privatinvestoren, Mitwirkendenverträge, Motivnutzungsverträge, Filmmusiklizenz-
verträge, Verträge in der Postproduktion).

Im Mittelpunkt des dritten Kapitels „Auswertung“ stehen die Rechte und Pflich-
ten der Lizenzgeber und Lizenznehmer, wobei ein Augenmerk auf die rechtlichen 
Besonderheiten bei der Einräumung sogenannter Sublizenzen gelegt wird. Ferner 
werden die wichtigsten Vertragswerke für die filmische und außerfilmische Auswer-
tung dargestellt (Filmvorführungsvertrag, Verleih- und Vertriebsvertrag, DVD- und 
Videolizenzvertrag, Fernsehlizenzvertrag, Merchandising und Licensing, Sound-
trackauswertung, „Buch zum Film“ und andere Printmedien sowie Markenlizenz).

Selbstverständlich kann dieses Buch den Blick in die spezielle urheber- oder 
filmrechtliche Fachliteratur und die einschlägigen Gerichtsentscheidungen nicht 
ersetzen. Letztlich ist jede Lösung eines juristischen Problems abhängig von den 
Umständen des konkreten Einzelfalls, z.B. dem genauen Wortlaut der geschlossenen 
Verträge, den getroffenen mündlichen Absprachen oder dem tatsächlichen Verhal-
ten der Beteiligten. In Zweifelsfällen kann dann nur der Gang zu einem spezialisier-
ten Rechtsanwalt empfohlen werden.
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A.	 Stoffentwicklung: 
	 Von der Idee zum Drehbuch
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I.  Der Drehbuchautor und seine Rechte

1.  Gesetzliche Grundlagen

An der Produktion eines Films sind eine Vielzahl von Personen mit unterschiedli-
chen Aufgaben und Leistungen beteiligt, angefangen beim Drehbuchautor, Regis-
seur, Produzenten nebst Produktionsstab, den Schauspielern, Requisiteuren, Kame-
raleuten bis zu den Cuttern und Tonmeistern in der Postproduktion.

Manche dieser Personen erwerben durch Ihre Mitwirkung an der Herstellung 
des Films besonders geschützte Rechtspositionen, die dem Bereich des „geistigen 
Eigentums“ zuzuordnen sind. Das „geistige Eigentum“ betrifft – in Abgrenzung zum 
Sacheigentum – nicht das Recht an den erschaffenen Materialien (z.B. dem Stapel 
Papier, auf dem das Drehbuch geschrieben wurde, der Filmrolle, auf die der Film 
kopiert ist), sondern das Recht an den in diesen Materialien verkörperten geisti-
gen Inhalten (z.B. der Handlung und den Figuren des Drehbuchs oder des Films). 
Dieses Recht wird auch als „Immaterialgüterrecht“ oder – im angloamerikanischen 
Sprachraum – als „Intellectual Property“ bezeichnet.

Die Rechtsgrundlage für den Schutz des „geistigen Eigentums“ an den in einer 
Filmproduktion verkörperten kreativen Schöpfungen bietet zum wesentlichen Teil 
das Urheberrecht. Das Urheberrecht bestimmt die Rechte und Pflichten der Urheber, 
ausübenden Künstler, Lichtbildner, Produzenten, Veranstalter, Sendeunternehmen 
und Verwertungsgesellschaften untereinander und in Beziehung zur Allgemeinheit. 
Das Urheberrecht findet in Deutschland seine gesetzliche Grundlage im Urheber-
rechtsgesetz vom 09.09.1965 (UrhG).

Das UrhG wurde in den Jahrzehnten seines Bestehens mehrfach geändert, um 
den Schutz der Urheber und sonstigen Berechtigten neuen Entwicklungen in der 
Technik und der Medienwirtschaft anzupassen oder mit internationalen Rechtsvor-
schriften zu harmonisieren. Gerade in den letzten Jahren haben drei Gesetzesnovellen 
das UrhG grundlegend geändert:

Zum 01.07.2002 trat das „Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von 
Urhebern und ausübenden Künstlern“ in Kraft. Kernstück der Reform war die Be-
gründung eines unverzichtbaren Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler 
auf Zahlung einer angemessenen Vergütung für die Einräumung von Nutzungs-
rechten an ihren Werken und Leistungen (§ 32 UrhG). Zwar sind viele Ansätze des 
so genannten Professorenentwurfes, der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der 
vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern war, an dem Wi-
derstand der betroffenen Industrievertreter gescheitert (etwa die Einführung eines 
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Kündigungsrechts in §  32 Abs. III. UrhGE, der Wegfall von §  90 UrhG oder die 
zeitlich unbeschränkte Rückwirkung des Anspruchs auf angemessene Vergütung 
auf Altverträge nach § 132 Abs. II. UrhGE). Die wesentlichen Reformbestrebungen 
konnten jedoch durchgesetzt werden, die das gesamte Urheber- und Urheberver-
tragsrecht und damit das Filmrecht einschneidend umgestaltet haben.

Das Gesetz zur Umsetzung der WIPO-Verträge WCT (WIPO Copyright Treaty) 
und WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty) vom 20.12.1996 sowie 
des Vorschlags der EU-Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur-
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft vom 
10. 12. 1997 (so genannter I. Korb, in Kraft seit dem 13.09.2003) hat das Urheber-
recht endlich an das digitale Zeitalter angepasst (z.B. im Hinblick auf die Nutzung 
von Werken im Internet). Ferner wurde die Rechtsposition der ausübenden Künst-
ler an die der Urheber angeglichen (z. B. durch Einführung neuer Künstlerpersön-
lichkeitsrechte). Das Gesetz strukturierte dabei zahlreiche Verwertungsrechte, urhe-
berrechtliche Schranken sowie Künstler- und Leistungsschutzrechte neu.

Schließlich wurde mit dem 2. Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der In-
formationsgesellschaft (so genannter II. Korb, in Kraft seit dem 01.01.2008) zuguns-
ten der Verwerter einer der Grundpfeiler des UrhG gestürzt: erstmals ist nun die 
Einräumung von Nutzungsrechten für unbekannte Nutzungsarten wirksam. Eine 
Übergangsregelung ermöglicht auch die Nutzung von Werken auf damals unbe-
kannte Nutzungsarten auf der Grundlage von „Altverträgen“, wenn diese bereits die 
Einräumung aller wesentlichen Nutzungsrechte vorsahen (§§ 31a, 137l UrhG).

Im Rahmen der Neuauflage dieses Handbuchs sind alle für das Filmrecht we-
sentlichen Gesetzesänderungen in die Darstellungen eingearbeitet, damit sie bei der 
Planung und Gestaltung zukünftiger Vertragsverhältnisse berücksichtigt werden 
können. Hinsichtlich früherer Sachverhalte und Altverträge wird auf die Vorauflage 
verwiesen.

1.1.  Systematische Einordnung des Urheberrechts

Das Urheberrecht ist Teil des gewerblichen Sonderrechtsschutzes, zu dem auch 
das Patent- und Gebrauchsmusterrecht, das Geschmacksmusterrecht, das Wettbe-
werbsrecht, das Markenrecht sowie das Verlagsrecht gehören. Das Patent- und Ge-
brauchsmusterrecht umfasst den technischen Sonderrechtsschutz, d.h. den Schutz 
von technischen Erfindungen (PatG) oder technischen Neuerungen an Gebrauchs-
gegenständen (GebrMG). Das Urheberrecht sowie die übrigen Gesetze regeln den 
nicht-technischen Sonderrechtsschutz, d.h. den Schutz von Werken der Literatur, 
Wissenschaft und Kunst (UrhG), Verlegern und Urhebern von Werken der Literatur 
und Tonkunst (VerlG), Entwürfen und Erzeugnissen im Mode- und Textilbereich, 
Möbel, Schmuck und Gebrauchsgegenstände, soweit die ästhetische Form im Vor-
dergrund steht (GeschmMG), Marken, Werktiteln und Unternehmenskennzeichen 
(MarkenG) und des freien Wettbewerbs (UWG).

Das Urheberrecht fällt in den Bereich des Sonderprivatrechts und geht als 
solches den allgemeinen privatrechtlichen Gesetzen vor. Die spezialgesetzlichen 
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Bestimmungen des UrhG haben somit z.B. Vorrang vor den vertragsrechtlichen 
Regelungen des BGB. Dort, wo das UrhG keine Bestimmung trifft (z.B. bei der 
Frage des Zustandekommens eines Vertrages, Leistungsstörungen, Einreden und 
Einwendungen etc.), ist wieder auf die allgemeingesetzlichen Vorschriften zurück-
zugreifen.

1.2.  Urheberrechte und Leistungsschutzrechte

Generell lassen sich die nach dem UrhG geschützten Rechte in zwei Gruppen eintei-
len, in Urheberrechte und Leistungsschutzrechte:

Urheberrechte erwerben die Schöpfer der in § 2 Abs. I. UrhG genannten Wer-
ke; das Urheberrechtsgesetz spricht hier von den geschützten Werken der Literatur, 
Wissenschaft und Kunst. Das Gesetz selbst definiert diese Begriffe nicht, gibt aber in 
§ 2 Abs. I. UrhG eine Aufzählung bestimmter Werkkategorien, die auf jeden Fall zu 
den geschützten Werken gehören:

1.	 Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2.	 Werke der Musik;
3.	 pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
4.	 Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der ange-

wandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;
5.	 Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen 

werden;
6.	 Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden;
7.	 Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Kar-

ten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.

Drehbücher, sowie die literarischen Vorstufen hierzu (Exposé, Treatment) können 
z.B. so genannte Sprachwerke im Sinne von § 2 Abs. I. Nr. 1 UrhG darstellen. Nur die 
Schöpfer der in § 2 Abs. I. UrhG genannten Werke werden als Urheber bezeichnet.

Daneben schützt das UrhG auch bestimmte Leistungen, die zur Formgebung 
oder Ausgestaltung eines Werkes künstlerisch, organisatorisch oder wirtschaftlich 
besonders beigetragen haben. Diese so genannten Leistungsschutzrechte, vom Ge-
setzgeber als verwandte Schutzrechte bezeichnet, fallen z.B. ausübenden Künstlern, 
Lichtbildnern, Filmherstellern, Tonträgerherstellern, Veranstaltern und Sendeun-
ternehmen für ihre Leistungen zu.

Praktisch lassen sich Urheber- und Leistungsschutzrechte dahingehend abgren-
zen, dass Urheberrechte in der Stoffentwicklungsphase, d.h. der inhaltlichen Ge-
staltung eines Werkes, und Leistungsschutzrechte in der Produktionsphase, d.h. der 
äußeren Formgebung eines Werkes begründet werden.

Da sich dieses Kapitel vornehmlich mit den Rechtsfragen beschäftigt, die im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung des Drehbuchstoffs aufgeworfen werden, wird 
hier auch die Diskussion der Urheberrechte an Werken im Mittelpunkt stehen. Die 
Leistungsschutzrechte werden dementsprechend im nachfolgenden Kapitel behan-
delt, welches sich mit den Rechten und Pflichten der Film- und Fernsehschaffenden 
in der Phase der Filmproduktion auseinandersetzt.


